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gerätegesetz (ElektroG) 2005

Keine Elektrogeräte mehr in den Hausmüll!

Nicht alles muss gleich
weggeworfen werden!

??

Beratungshilfe für den Kauf

Wertvoll und schadstoff-
belastet - darum kein
Restmüll

Nicht alle Geräte, die Sie nicht mehr brauchen, müssen 
weggeworfen werden. Vielleicht sucht ein anderer genau Ihr 
Gerät?  Wenn Sie eine kostenlose Anzeige in

www.verschenkboerse.erlangen.de 

aufgeben, finden vielleicht Anbieter und Interessent zu-
sammen.

Funktioniert das Gerät noch, kann es vielleicht das 
Sozialkaufhaus der GGFA in der Alfred-Wegner-Str. 11 
benötigen.  Fragen Sie  nach:            53 64 20.

Das neue Gesetz soll helfen, Abfälle durch Altgeräte zu 
vermeiden. Durch eine getrennte Erfassung werden die 
Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen 
einer hochwertigen Verwertung gefördert. Dadurch 
reduzieren sich die zu beseitigende Abfallmenge und 
Einträge von Schadstoffen aus Elektro- und Elektronik-
altgeräten in den Restmüll und die Umwelt.

Seit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgeräte-
gesetzes müssen die  Hersteller die Rücknahme aller in 
den Verkehr gebrachten Geräte und deren Verwertung  
garantieren. 

Vieles ist verwertbar.

Fast alle Elektro- und Elektronikgeräte enthalten einen 
hohen  Anteil an Edelmetallen und Wertstoffen.

Nahezu alle Elektrogeräte enthalten aber auch, besonders 
in älteren Geräten eine Ansammlung verschiedenster 
Schadstoffe, wie z.B. Schwermetalle. 

Durch die Schadstoffentfrachtung der Altgeräte wird eine 
Verwertung erheblich erleichtert. 

Das neue Gesetz setzt zukünftig bei der Entwicklung von 
Neugeräten enge Grenzen für die Verwendung von 
Schadstoffen. 

Bei der Entsorgung älterer Elektrogeräte wird noch für 
einige Zeit mit großem  Schadstoffanteil zu rechnen sein.

Planen Sie den Kauf eines neuen Elektrogerätes? Lassen 
Sie sich doch vorher beraten. Im Energieberatungs-
zentrum (EBZ) der Erlanger Stadtwerke nennt man Ihnen 
gerne die Geräte mit dem geringsten Strom- und 
Wasserverbrauch:          823 44 24.

Weitere Informationen:

Ein umfangreiches Informations- und Serviceangebot zur   
E-Schrottentsorgung mit Empfehlungen für Verbraucher und 
Geschäftskunden bietet die “Deutsche Umwelthilfe e.V.”: 

  www.green-elektronics.info

Stadt Erlangen
Umwelt- und
Abfallberatung

       86 29 39

Noch Fragen?

www.abfall.bayern.de

www.stmugv.bayern.de/de/abfall/elektroges.htm

www.umweltbundesamt.de

Nutzen Sie auch unsere städtischen Internetanwendungen:

www.erlangen.de

www.erlanger-stadtservice.de  



§
Ab März 2006 dürfen bundesweit keine ausgedienten 
Elektro-Altgeräte mehr über die Restmülltonne entsorgt 
werden. 

Verbraucherinnen und Verbraucher können ab 
24. März 2006 ihre alten Elektro- und Elektronikgeräte 
kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
Die bisherigen Gebühren für Kühlgeräte entfallen.

Die Hersteller müssen entsprechend ihrer abfall-
wirtschaftlichen Produktverantwortung die gesammel-
ten Geräte zurücknehmen und nach dem Stand der 
Technik umweltgerecht entsorgen.

Sie müssen auch alle Neugeräte, die nach August 2005 
für private Haushalte in den Verkehr gebracht werden, 
mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern 
kennzeichnen.

Elektrogeräte benötigen zu ihrem Betrieb elektrischen 
Strom. Das heißt, alle Geräte, die einen Netzstecker, 
eine Batterie, einen Akku oder eine Solarzelle haben, 
sind Elektrogeräte. Besteht das Gerät überwiegend aus 
elektronischen Bauteilen, so ist es ein Elektronikgerät. 

Holservice:

Eine kostenlose Abholung aller Gruppen als 
Sperrmüll ist weiterhin zweimal im Jahr nach 
Terminvereinbarung möglich. 

       86 2014

Bringsystem:

Wohin damit?Das neue Elektro- und
Elektronikgerätegesetz
(ElektroG)

Was sind Elektro- und
Elektronikgeräte?

Das Symbol besagt,  dass 
Altgeräte nicht als unsortierter 
Siedlungsabfall zu beseitigen, 
sondern getrennt zu sammeln 
sind.

1. Haushaltsgroßgeräte:

2. Haushaltskleingeräte:

3. IT- und Telekommunikationsgeräte:

4. Geräte der Unterhaltungselektronik:

5. Beleuchtungskörper:

6. Elektrische- und elektronische Werkzeuge:

7. Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte:

8. Medizinische Geräte:

9. Überwachungs- und Kontrollinstrumente:

10. Automatische Ausgabegeräte:

“Weiße Ware”, Spül- und Waschmaschinen, 
Kühlgeräte, Elektroherd, Trockner, Heizlüfter, 
Dunstabzug

Kaffeemaschinen, Eierkocher, Mixer, Quirl, Fön 
Toaster, Uhren, Rasierer, Bügeleisen, Staub-
sauger

Computer, Telefone, Faxgeräte, Anrufbeant-
worter

Radio, Fernseher, Lautsprecher,  Stereoanlage, 
CD- Player, Tonbandgeräte

Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren

Bohrer, Sägen, Fräsen, Schleifgeräte, Pumpen

Videospiele, Spielautomaten, Gameboy

Messgeräte, Infusionspumpen

Bewegungsmelder, Thermostate, Rauchmelder

Getränkeautomaten oder Geldautomaten

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.  07.00-12.00 Uhr

              13.00-17.00 Uhr

Sa.         09.00-14.00 Uhr

Zweckverband  Abfallwirtschaft  ZVA

Müllumladestation

Am Hafen 5a, 

        99 26 00

Achtung!

Elektro-Speicherheizgeräte

Ältere EHS- Geräte (Nachtspeicher) können asbest- 
oder chromathaltig sein.

Zerlegen Sie diese Geräte keinesfalls selbst!

Eine Liste zugelassener Entsorger erhalten Sie bei 
den Erlanger Stadtwerken im Energieberatungs-
zentrum  EBZ,         823 44 24 

Bei Neukauf bieten Fachhandel und Kaufhäuser 
häufig auch einen Entsorgungsservice für ihre 
Altgeräte an.

Welche Geräte sind
betroffen?

Elektro-Kleingeräte in haushaltsüblicher Menge 
können auch weiterhin kostenlos abgegeben 
werden:

am Schadstoffmobil (auch Leuchtstoffröhren)

im Media-Markt, Frauenauracher Str. 108

im Quelle-Technik-Center am Hugenottenplatz
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